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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der
Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998
(AsylG, SR 142.31); Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden haben am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 und
Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 1.3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 1.4
Anfechtungsobjekt im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bildet einzig der
vorinstanzliche Entscheid (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 25 Rz. 2.7). Vorliegend ist folglich nach
der teilweisen Wiedererwägung des angefochtenen Entscheides ausschliesslich über die
Ziffer 1 (Nichterfüllen der Flüchtlingseigenschaft) und die Ziffer 2 (Ablehnung der
Asylgesuche) des diesbezüglichen Dispositivs zu befinden.

E. 2.1



Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib,
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck
bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).

E. 2.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 3
Weiter bemängle das Bundesamt, dass der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit den
vorgebrachten Folterungen lediglich Allgemeinplätze angeführt habe. Im Protokoll suche
man indessen vergebens nach expliziten Fragen zur Folter, was ein eklatanter Verstoss
gegen den Untersuchungsgrundsatz sei.

E. 3.2
Die Beschwerdeführenden wiesen eingangs ihrer Rechtsmitteleingabe darauf hin, dass die
Beschwerdeführerin ein weiteres Kind erwarte und unter massiven psychischen Problemen
leide. Die angefochtene Verfügung ergehe in Verletzung von Art. 106 Abs. 1 Bst. a und b
AsylG in Verbindung mit Art. 3 und Art. 7 und Art. 44 Abs. 2 AsylG in Verbindung mit
Art. 83 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und
Ausländer (AuG, SR 142.20). Zudem werde gegen den Untersuchungsgrundsatz verstossen.
Die Vorinstanz verneine die Flüchtlingseigenschaft mit der Begründung, dass die
Verfolgungsvorbringen den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit nicht standhalten
würden, weshalb die Asylrelevanz nicht zu prüfen sei. Sie motiviere den Entscheid in vier
Punkten, die einer eingehenden Prüfung nicht standhielten: 1. Die Beschwerdeführenden
hätten vorgebracht, Leute des Sicherheitsdienstes hätten dem Beschwerdeführer Zeit
gegeben, sich von seiner Frau zu verabschieden, was realitätsfremd sei; das gelte auch für
das Ausbleiben einer Hausdurchsuchung. Dieser habe die Verhaftung jedoch anlässlich der
Bundesanhörung im Detail geschildert, und es sei nicht abwegig, dass die
Geheimdienstmitarbeitenden kein unnötiges Aufsehen hätten erregen wollen. 2. Das BFM
halte dem Beschwerdeführer vor, bei der Kurbefragung mit keinem Wort erwähnt zu haben,
dass seine beiden Cousins im selben Geschäft wie er gearbeitet hätten. Dazu sei
festzuhalten, dass diese Befragung zwar 3 Stunden und 15 Minuten gedauert habe, aber die
Befragten systematisch darauf aufmerksam gemacht worden seien, sich kurz zu halten, zu
ihren Fluchtgründen könnten sie sich zu einem späteren Zeitpunkt äussern.

E. 3.3
In der Vernehmlassung beschränkte sich die Vorinstanz auf die Feststellung, dass die
Rechtsmitteleingabe keine neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel enthalte, welche
eine Änderung ihres Standpunktes rechtfertigen könnten. Sie beantragte die Abweisung der



Beschwerde.

E. 3.4
In der Eingabe vom 2. April 2012 wird eingangs darauf hingewiesen, dass am (...) das
zweite Kind der Beschwerdeführenden zur Welt gekommen sei und diese zwischenzeitlich
dem BFM ihre Identitätskarten eingereicht hätten. Ein Cousin des Beschwerdeführers in
Frankreich sei ferienhalber nach Syrien gereist und habe diese Dokumente persönlich
mitgebracht. Der Beschwerdeführer sei sich bereits anlässlich der Befragung bewusst
gewesen, dass sein tatsächliches Geburtsdatum mit dem offiziellen (in der Identitätskarte)
nicht übereinstimme, er habe dies auch so gesagt. Er sei zu Hause geboren, und es sei nicht
möglich gewesen, die Geburt bei den Behörden anzumelden. Die Person, welche die Geburt
schliesslich gemeldet habe, habe auf das effektive Geburtsdatum keinen Wert gelegt
beziehungsweise in dessen Unkenntnis ein falsches angegeben, weshalb ein falscher
Geburtstag registriert sei. Der Beschwerdeführer sei exilpolitisch tätig. Er habe an mehreren
Demonstrationen teilgenommen, von denen es Fotografien gebe. Die Beschwerdeführerin
sei nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Sie habe Angst vor eine Rückkehr nach Syrien
und leide unter der unverarbeiteten schlimmen Behandlung in Griechenland.

E. 4
4.1 Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zum Schluss, dass das
BFM im Rahmen der Prüfung der Asylvorbringen zu Recht erkannt hat, dem von den
Beschwerdeführenden in der vorgebrachten Form geltend gemachten Sachverhalt könne
keine Grundlage zuerkannt werden, welche die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft
gemäss Art. 3 AsylG erfüllen könnte. Die Entgegnungen in der Rechtsmitteleingabe und
später in der Eingabe vom 2. April 2012 vermögen die vorinstanzlichen Erwägungen nicht
zu entkräften.

E. 4.2
Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdeführenden betreffend Ausweispapiere
angegeben haben, nie im Besitze von Pässen gewesen zu sein (vgl. Akten BFM A1/13 Ziff.
13.1 bzw. A2/11 Ziff. 13.1 ). Demgegenüber teilte die Schweizer Botschaft dem BFM am
21. Juni 2010 unter Angabe der entsprechenden Registrierungsnummern mit, diese würden
Pässe besitzen. Bei der vorliegenden Aktenlage geht das Bundesverwaltungsgericht von der
Richtigkeit der Ergebnisse dieser Abklärungen aus, zumal das Gegenteil in der Beschwerde
auch nicht behauptet wird. Damit haben die Beschwerdeführenden die Schweizer Behörden
getäuscht, was massive Zweifel an der persönlichen Glaubwürdigkeit aufkommen lässt.
Ihre Identitätskarten hätten sie, so gaben sie weiter an, zu Hause bei einem Cousin gelassen
(vgl. A1/13 Ziff. 13.2 bzw. A2/11 Ziff. 13.2). Eine überzeugende Erklärung für das
angebliche Zurücklassen von jeglichen Ausweispapieren findet sich in den Akten nicht.
Merkwürdig mutet auch der Umstand an, dass sie zunächst geltend machten, wegen der
Lage in Syrien beziehungsweise wegen den verstärkten Kontrollen der syrischen Behörden
hätten sie die vom BFM einverlangten Papiere noch nicht beschaffen können (vgl. A1/13
Ziff. 14 bzw. A2/11 Ziff. 14), auf Beschwerdeebene in ihrer Eingabe vom 2. April 2012
dann aber ausführten, ihre Identitätspapiere mittlerweile dem Bundesamt eingereicht zu
haben. Der Beschwerdeführer habe "... einen Cousin in Frankreich, der ferienhalber nach
Syrien gereist sei. Dieser hat die Identitätskarten der Bf persönlich aus Syrien geschafft und
letzteren dann per Post aus Frankreich zugestellt." (vgl. Eingabe vom 2. April 2012 Ziff. 2
und 4). Dies soll sich zu einem Zeitpunkt zugetragen haben, als die Lage in Syrien deutlich



schlechter war als zum Zeitpunkt der Ausreise der Beschwerdeführenden. Unglaubhaft
wirkt auch die Erklärung in der Eingabe vom 2. April 2012 bezüglich des nicht
übereinstimmenden Geburtsdatums, das eine Person den Behörden gemeldet haben soll,
welche das genaue Datum nicht gekannt oder darauf keinen Wert gelegt habe (vgl. Eingabe
vom 2. April 2012 Ziff. 6).

E. 4.3
Die Beschwerdeführenden rügen in ihrer Rechtsmitteleingabe insbesondere eine Verletzung
des Untersuchungsgrundsatzes. Dazu ist vorweg in grundsätzlicher Hinsicht Folgendes
anzumerken: Im Verwaltungsverfahren gelten der Untersuchungsgrundsatz und die Pflicht
zur vollständigen und richtigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 12
VwVG; vgl. auch Art. 49 Bst. b VwVG; für das Asylverfahren ausserdem Art. 6 AsylG).
Die zuständige Behörde ist demnach verpflichtet, den für die Beurteilung eines
Asylgesuchs relevanten Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Dieser Grundsatz gilt
indes nicht uneingeschränkt, er findet sein Korrelat in der Mitwirkungspflicht der
asylsuchenden Person (Art. 13 VwVG und Art. 8 AsylG). Der Grundsatz des rechtlichen
Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 29 VwVG, Art. 32 Abs. 1 VwVG) verlangt dabei, dass die
verfügende Behörde die Vorbringen des Betroffenen tatsächlich hört, sorgfältig und
ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt, was sich entsprechend in der
Entscheidbegründung niederschlagen muss (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 38 E. 6.3 S. 264). Die
Begründungsdichte richtet sich dabei nach den Verfahrensumständen, dem
Verfügungsgegenstand und den Interessen der Betroffenen, wobei die bundesgerichtliche
Rechtsprechung bei schwerwiegenden Eingriffen in die rechtlich geschützten Interessen der
Betroffenen - was bei der Frage der Gewährung des Asyls immer der Fall ist - eine
sorgfältige Begründung verlangt (vgl. BVGE 2008/47 E. 3.2 S. 674 f.). Die Abfassung der
Begründung soll ferner dem Betroffenen ermöglichen, den Entscheid gegebenenfalls
sachgerecht anzufechten, was nur der Fall ist, wenn sich sowohl der Betroffene als auch die
Rechtsmittelinstanz über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen können, wobei
sich die verfügende Behörde allerdings nicht ausdrücklich mit jeder tatbeständ-lichen
Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss, sondern sich auf die
wesentlichen Gesichtspunkte beschränken kann. Das Gericht vermag nicht auszumachen, in
welcher Hinsicht die Vorinstanz diese Vorgaben nicht beachtet haben soll. Zwar ist die
Begründung nicht eben ausführlich und nicht in allen Teilen befriedigend ausgefallen, aber
sie ist rechtsgenüglich. Insbesondere hat das BFM eine Botschaftsabklärung vornehmen
lassen, und diese hat ergeben, dass die Beschwer-deführenden betreffend Ausweispapiere
und Einzelheiten der Ausreise falsche Angaben gemacht und die schweizerischen Behörden
in gravierender Weise zu täuschen versucht haben. Es erübrigt sich, auf die weitere Kritik in
der Beschwerde am vorinstanzlichen Entscheid einzugehen, weil sie an der
Schlussfolgerung des Gerichts, dass die Beschwerdeführenden ihre Vorbringen nicht
glaubhaft im Sinne von Art. 7 AsylG machen können, nichts zu ändern vermögen, wie dies
aus den nachstehenden Ausführungen hervorgeht.

E. 4.4
Anlässlich der Befragung gab der Beschwerdeführer an, nie mit irgendwelchen Personen,
mit den heimatlichen Behörden (mit Ausnahme des Vorgebrachten) oder Organisationen
Probleme gehabt zu haben; auch politisch sei er nicht tätig gewesen (vgl. A1/13 S. 7). Aus
welchen Gründen die syrischen Sicherheitsbehörden bei dieser Sachlage an seiner Person



ein Interesse hätten haben sollen, erschliesst sich aus den Akten nicht. Falls es aber
tatsächlich zu Übergriffen gekommen sein sollte, so gehen diese nach den Erkenntnissen
des Gerichts nicht über das hinaus, was ein grösserer Teil der syrischen Bevölkerung und
insbesondere Angehörigen der kurdischen Ethnie zu erdulden haben. Die im Sinne von Art.
3 AsylG erforderliche Intensität wird vorliegend nicht erreicht. Auch die
Anhörungsprotokolle führen nicht zum Schluss, sein Profil habe geradezu zwangsläufig zu
behördlichen Massnahmen, insbesondere Einschüchterungsversuchen, führen müssen. Bei
dieser Einschätzung erübrigt es sich, auf weitere Vorbringen in der Beschwerde oder in der
Replik einzugehen. Anlässlich der Anhörung gab die Beschwerdeführerin zu Protokoll:
"Die Kurden haben dort keine Rechte, denn mein Sohn hätte sicher keine Zukunft in der
Heimat gehabt." (vgl. A2/11 S. 6). Es dürfte diese schwierige Situation der Kurden und die
weit verbreitete Perspektivlosigkeit gewesen sein, welche die Beschwerdeführenden zur
Ausreise bewogen haben.

E. 4.5
Für den in der Beschwerde erhobenen pauschalen Vorwurf, die Vorinstanz habe wichtige
Sachverhaltselemente ungenügend abgeklärt, bestehen - insbesondere in Anbetracht der
vorstehenden Erwägungen - keine Anhaltspunkte. Eine allfällige Verletzung des rechtlichen
Gehörs ist jedenfalls zu verneinen.

E. 4.6
Gemäss diesen Erwägungen konnten die Beschwerdeführenden für den Zeitpunkt der
Ausreise keine Gründe nach Art. 3 AsylG nachweisen oder glaubhaft machen.

E. 5.1
Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführenden durch das exilpolitische
Engagement des Beschwerdeführers in der Schweiz Grund für eine zukünftige Verfolgung
durch die syrischen Behörden gesetzt haben und deshalb (das heisst infolge subjektiver
Nachfluchtgründe) die Flüchtlingseigenschaft erfüllen, wie das auf Beschwerdeebene
geltend gemacht wird (vgl. Replik Ziff. 7).

E. 5.2
Allgemein sind subjektive Nachfluchtgründe dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende
Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres
Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten
hat. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch
als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. EMARK 2000 Nr. 16 E. 5a, mit weiteren
Hinweisen). Der Asylausschlussgrund von Art. 54 AsylG ist absolut zu verstehen und
mithin unabhängig davon anzuwenden, ob Nachfluchtgründe missbräuchlich gesetzt
worden sind oder nicht (vgl. EMARK 1995 Nr. 7 E. 7 S. 66 ff.). Es ist daher nicht
entscheidend, welchen mutmasslichen Zweck die asylsuchende Person durch ihre
exil-politischen Tätigkeiten zu erreichen versucht hat. Massgebend ist vielmehr, ob die
heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und
dieser deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art.
3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer
begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE
2009/29 E. 5.1 S. 376 f., BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352; UNHCR, Handbuch über Verfahren
und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, Genf 1979, Neuauflage: UNHCR
Österreich 2003, Rz. 96, S. 25).



E. 5.3.1
Zunächst ist festzuhalten, dass - da die Beschwerdeführenden im Rahmen des
Asylverfahrens eine Vorverfolgung nicht glaubhaft machen konnten - ausgeschlossen
werden kann, dass sie vor dem Verlassen des Heimatlandes als regimefeindliche Personen
ins Blickfeld der syrischen Behörden geraten sind, woran auch die vorgebrachten
Übergriffe nichts zu ändern vermögen.

E. 5.3.2
Weiter ist in grundsätzlicher Hinsicht anzumerken, dass der Beschwerdeführer erst nach
Ablehnung seines Asylgesuchs beziehungsweise erst mit seiner Eingabe vom 2. April 2012
subjektive Nachfluchtgründe geltend machte. Zwar führte er anlässlich der Anhörung aus,
er sei verhaftet worden, weil er zusammen mit seinen Cousins verdächtigt worden sei, einer
oppositionellen Partei anzugehören (vgl. A45/10 F11 A und F36 A). Allein daraus kann
nicht geschlossen werden, die neu vorgebrachte politische Tätigkeit entspreche nicht
innerer Überzeugung. Das Verhalten kommt jedoch einem Vorgehen gleich, wie es den
schweizerischen Behörden von einer Vielzahl ähnlicher Fälle her bekannt ist. Mit einem
möglichst auffälligen Benehmen - gezielt öffentlich gemachte Protestschreiben und
Polit-Aktionen, Fotografien von Teilnahmen an Demonstrationen, Internet-Beiträgen - soll
bewirkt werden, dass die heimischen Behörden davon Kenntnis erhalten, was eine
Verfolgung bewirken könnte, vor allem aber geeignet ist, den Handlungsspielraum der
Schweizer Behörden einzuschränken.

E. 5.3.3
Gemäss den Akten nahm der Beschwerdeführer seit dem (...) an mehreren regimekritischen
Kundgebungen in verschiedenen Städten der Schweiz teil. Als Beweis dafür reichte er
Ausdrucke von Fotografien ein. Abgesehen davon, dass sich daraus kein spezielles
Engagement ergibt, ist darauf hinzuweisen, dass diese Demonstrationen zeitlich mit dem
Beginn der Unruhen in Syrien zusammenfallen, in deren Gefolge es in ganz Europa zu
Protestaktivitäten gekommen ist. Angesichts der blutigen Auseinandersetzung im
Heimatland der Beschwerdeführenden und der unsicheren Prognosen bezüglich der
weiteren Entwicklung ist davon auszugehen, dass das Schwergewicht der syrischen
Sicherheitskräfte wohl nicht in einer flächendeckenden Überwachung der im Ausland
lebenden Landsleute, die der Opposition zugehören, liegt. Zudem ist nicht ersichtlich,
inwiefern der Beschwerdeführer aus der Masse der exilpolitisch aktiven Kurdinnen und
Kurden hervorgetreten sein und dadurch eine Registrierung durch die syrischen Behörden
bewirkt haben sollte. Durch die blosse Teilnahme an Protestaktionen, an denen
regimekritische Plakate getragen wurde, hebt er sich jedenfalls nicht von der breiten Masse
der exil-politisch tätigen Kurden ab. Insgesamt erscheint es nicht als überwiegend
wahrscheinlich, dass er identifiziert wurde, da es sich bei ihm nicht um eine für die
exil-politische Szene bedeutende Persönlichkeit handelt. Eine weitere Auseinandersetzung
mit diesem Vorbringen ist angesichts der unsicheren Lage und nicht vorhersehbaren
Entwicklung in Syrien nicht angezeigt. Sodann ist aus dem Umstand, dass die
Beschwerdeführenden in der Schweiz Asylgesuche gestellt haben, nicht auf eine
regierungsfeindliche Haltung zu schliessen, zumal der Beschwerdeführer, wie vorstehend
ausgeführt, nicht glaubhaft machen konnte, vor der Ausreise im Heimatstaat politisch aktiv
gewesen zu sein. Die Beschwerdeführenden können sich somit nicht auf eine begründete
Furcht vor künftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG respektive auf Art. 54 AsylG
berufen.



E. 5.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Asylvorbringen der Beschwerdeführenden den
Anforderungen an die Glaubhaftigkeit nicht zu genügen vermögen und die geltend
gemachten subjektiven Nachfluchtgründe nicht geeignet sind, eine flüchtlingsrechtlich
relevante Verfolgungsfurcht zu begründen. An dieser Einschätzung vermögen die weiteren
Ausführungen in den Eingaben auf Beschwerdeebene und die eingereichten Dokumente
nichts zu ändern. Die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft und die Abweisung der
Asylgesuche sind folglich zu bestätigen.

E. 6
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei
den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Vorliegend hat das BFM in
seiner Verfügung vom 12. April 2012 die Wegweisung der Beschwerdeführenden
aufgehoben. Demgemäss hat das Bundesverwaltungsgericht darüber nicht mehr zu
befinden.

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]).

E. 7.2
Die Beschwerdeführenden wurden vom BFM in seinem Entscheid vom 12. April 2012
wiedererwägungsweise wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig in der
Schweiz aufgenommen. Daher erübrigt sich eine Prüfung der Frage der Zulässigkeit sowie
der Frage der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4 S. 748).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung betreffend die
Nichtanerkennung als Flüchtling und die Verweigerung von Asyl nicht verletzt, den
rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106
AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit sie nicht als
gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

E. 9.1
Bei diesem Verfahrensausgang wären den Beschwerdeführenden nach dem Grad des
Durchdringens praxisgemäss die hälftigen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 300.-
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Da indessen das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege
gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG mit der Zwischenverfügung vom 8. Juni 2010 gutgeheissen
worden und weiterhin von ihrer Bedürftigkeit auszugehen ist, werden keine
Verfahrenskosten auferlegt.

E. 9.2



Den teilweise obsiegenden und vertretenen Beschwerdeführenden ist sodann in Anwendung
von Art. 64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2)
eine praxisgemäss um die Hälfte reduzierte Entschädigung für die ihnen notwendigerweise
erwachsenen Parteikosten zuzusprechen. Es wurde keine Kostennote zu den Akten gereicht.
Der notwendige Vertretungsaufwand lässt sich indessen aufgrund der Aktenlage
zuverlässig abschätzen, weshalb auf die Einholung einer solchen verzichtet wird (vgl. Art.
14 Abs. 2 in fine VGKE). Gestützt auf die in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren
(vgl. Art. 8 ff. VGKE) ist die vom BFM zu entrichtende, um die Hälfte reduzierte
Parteientschädigung von Amtes wegen auf pauschal Fr. 600.- (inkl. Auslagen und MWSt)
festzusetzen. (Dispositiv nächste Seite)
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